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Der Bürgermeister 
 

 
 
Einreicher/zuständige Dienststelle:  
61 - Stadtentwicklungsamt 
 
 
 
 
Betrifft: Bebauungsplan Nr. 308 "Pflegeheim der Zukunft" 
          - Aufstellungsbeschluss 
 
Beschlusstext: 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 308 „Pflegeheim der 
Zukunft“ wird gem. § 2 Abs. 1 i. V. m. § 13 a BauGB beschlossen. 
 
Zum Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 308 „Pflegeheim der 
Zukunft“ gehören folgende Flurstücke: 
Gemarkung Eberswalde, Flur 6, Flurstücke 916, 917, 920, 921, 
922, 923, 924 und 1072. 
 
Der Übersichtsplan (unmaßstäblich) ist Bestandteil der Bekannt-
machung. 
 
Der Bebauungsplan dient der Absicherung einer geordneten städte-
baulichen Entwicklung. Es soll ein Allgemeines Wohngebiet ent-
wickelt werden. Das Zollamt wird im Bestand gesichert. 
 
Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. 
 
Eberswalde, den 18.12.2009 
 
 
 
 
 
Boginski  Dr. Pischel 
Bürgermeister Siegel 
  

Vorsitzende der 
Stadtverordnetenversammlung

 

Beschluss-Nr. 

         14-178/09 

zu DB/Vorlage   BV/292/2009 
 
Datum           17.12.2009 

                Stadtverordnetenversammlung

 
beschlossen in öffentlicher Sitzung 


